
8

,
0

0

 
m

12,50 m

N

0 10 7525 50 100

G1.2

G1.1

G2.2

G2.1

P

P

6,50 m

Geh-,Fahr-und

Leitungsrecht zugunsten

Eigentümer der Flst. 108

u. 114/1

Geh-,Fahr-und

Leitungsrecht zugunsten

Eigentümer der Flst.

106/4 u. 108

TG 3

TG 3

2

0

,

5

0

 

m

1

0

,

0

0

 

m

5

,

0

0

 

m

2

0

,

5

0

 

m

Zuordnungsfestsetzung 1

Zuordnungsfestsetzung 2

0 10 25

2

0

,

0

0

 

m

5
,
0
0
 
m

Satzung der Stadt Lübtheen über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 8

“Betriebserweiterung der Firma Brüggen Fahrzeugwerk & Service GmbH“

TEIL A Planzeichnung

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvetretung vom

..................... Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist

durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt Elbe-Express Nr. ....

am .................... und auf der Website der Stadt Lübtheen http://www.luebtheen.de

erfolgt.

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17

Abs. 1 des LPlG M-V mit Schreiben vom .................... beteiligt worden

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist durch

öffentliche Auslegung in der Zeit vom .....................  bis zum .....................  im

Rathaus der Stadt Lübtheen, Salzstraße 17, 19249 Lübtheen, Bauamt, während

der dem Publikum gewidmeten Dienstzeiten des Bauamtes erfolgt.

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sind frühzeitig mit Schreiben vom .....................

zur Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert

worden.

5. Die Stadtvertretung hat am ..................... beschlossen, den Entwurf der

2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 8 mit Begründung sowie

mit den Umweltbericht und den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

6. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom .....................  zur

Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. Dabei wurden sie über die

öffentliche Auslegung informiert.

7. Der Entwurf der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 8,

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), der Begründung,

dem Umweltbericht und den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen

Stellungnahmen, haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB auf der Website der Stadt

Lübtheen http://www.luebtheen.de und in der Zeit vom ..................... bis

.....................  während der dem Publikum gewidmeten Dienstzeiten:

Mo 09:00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15:00 Uhr

Di 09:00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18:00 Uhr

Mi 09:00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15:00 Uhr

Do 09:00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15:00 Uhr

Fr 09:00 - 12.00 Uhr

im Rathaus der Stadt Lübtheen, Salzstraße 17, 19249 Lübtheen, Bauamt,

öffentlich ausgelegen.

Die öffentliche Auslegung ist am ..................... im amtlichen Bekanntmachungsblatt

Elbe-Express Nr. .... und auf der Website der Stadt Lübtheen

http://www.luebtheen.de mit folgenden Hinweisen ortsüblich bekannt gemacht

worden:

- dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich

oder zur Niederschrift vorgebracht werden können,

- dass näher bezeichnete Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind

und

- dass nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben

können.

Lübtheen,....................

..........................................................................................................................................

Siegelabdruck Die Bürgermeisterin

8. Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der

Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern

öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und 2 , § 4 Abs. 1 und 2 BauGB am

.....................  geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

9. Der katastermäßige Bestand innerhalb des Geltungsbereiches am .......................

wird als richtig dargestellt bescheinigt. Grundlage der Prüfung war die Einsicht in

das Geodatenportal des Landkreises Ludwigslust-Parchim am .......................

........................., ....................

................................................................................................................................

Siegelabdruck                             Öffentlich bestellter Vermesser

10. Die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 8, bestehend aus der

Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am .....................  von der

Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung einschließlich des

Umweltberichtes wurden mit Beschluss vom gleichen Datum gebilligt.

Lübtheen,....................

..........................................................................................................................................

Siegelabdruck Die Bürgermeisterin

11. Die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 8, bestehend aus der

Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der beigefügten Begründung

und dem Umweltbericht, wird hiermit ausgefertigt.

Lübtheen,....................

..........................................................................................................................................

Siegelabdruck Die Bürgermeisterin

12. Die Satzung sowie die Stelle, bei der die Satzung auf Dauer während der

Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt

Auskunft zu erhalten ist, sind am ..................... gemäß Hauptsatzung im amtlichen

Bekanntmachungsblatt Elbe-Express Nr. .... und auf der Website der Stadt

Lübtheen http://www.luebtheen.de bekannt gemacht worden. In der Bekannt-

machung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und

Formverstößen und von Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen (§ 215

Abs. 2 BauGB und § 5 Kommunalverfassung M-V) und weiter auf die Fälligkeit und

das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen  (§ 44 BauGB) hingewiesen

worden. Die Satzung ist am ..................... in Kraft getreten.

Lübtheen,....................

..........................................................................................................................................

Siegelabdruck Die Bürgermeisterin

13. Die Satzung der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 8 ist

gemäß § 5 Abs. 4 KV M-V nach Ausfertigung und Bekanntmachung der

Rechtsaufsichtsbehörde (Kommunalaufsicht Landkreis Ludwigslust-Parchim)

angezeigt worden.

Lübtheen,....................

..........................................................................................................................................

Siegelabdruck Die Bürgermeisterin

Maßstab  1 : 1500 und 1 : 250

Rechtsverbindlich:

genehmigungsfähige Planfassung:

Entwurf:

Vorentwurf:

Datum:Planungsstand

Auftragnehmer:

2. ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 8

“Betriebserweiterung der Firma Brüggen Fahrzeugwerk & Service GmbH “

Zeichner:

e-mail:     f.ortelt@buero-sul.de

19057  Schwerin ,Ziegeleiweg 3

Telefon   0385/ 489759802

Fax.        0385/ 489759809

Juni 2017

Fax.        0385/ 489759809

19057  Schwerin ,Ziegeleiweg 3

e-mail:     m.pruetz@buero-sul.de

Telefon   0385/ 489759800

Karten-

grundlage:

VERKEHRSFLÄCHEN

(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

"Straßen und Stellplätze"

Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSER-

WIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE

REGELUNG DES WASSERABFLUSSES

(§ 9 Abs. 1 Nr.16 BauGB)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

FESTSETZUNGEN

DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

Bemaßung

vorhandene Flurstücksgrenzen

10,00 m

Flurstücksnummer

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des

Wasserabflusses

Böschung / Graben

G1.1-G1.2 Grünflächen Kronentraufenschutz

G2.1-G2.2 Grünflächen Grabenschutz

Kronentrauf- / Gehölzkante

P

Präambel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

sowie die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015

(GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2017 (GVOBl. M-V S. 331) wird nach

Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom ...................... folgende Satzung der Stadt Lübtheen über die 2. Änderung und

Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Betriebserweiterung der Firma Brüggen Fahrzeugwerk & Service GmbH“, bestehend aus

der Planzeichnung (Teil A) und dem Text  (Teil B), erlassen.

Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I  S. 58), zuletzt

geändert durch Artikel 3 des BauGB vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

TG3

Teilgebiet 3

Übersicht Zuordnungsfestsetzungen

Zuordnungsfestsetzung 3 Zuordnungsfestsetzung 4

Zuordnungsfestsetzung 5 Zuordnungsfestsetzung 6

© GeoBasis-DE/M-V 2018

Maßstab 1 : 250

Maßstab 1 : 1500

Geltungsbereich Teil 1

Probst Jesar

Lobetal

Übersichtsplan

Geltungsbereich Teil 2

Kartengrundlage:

Vermessung Ing. Büro Rauchenberger GmbH vom 05.04.2006

Geltungsbereich Teil 2

Geltungsbereich Teil 1

© GeoBasis-DE/M-V 2017

März 2018

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG

UND ABWASSER- BESEITIGUNG FÜR ABLAGERUNGEN

(§ 9 Abs 1 Nr. 14 BauGB)

Flächen für Versickerung von Niederschlagswasser

Bäume

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen, sowie von Gewässern

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB)

Erhaltung

Sträucher

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN  UND  FLÄCHEN  FÜR

MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG  VON

NATUR UND LANDSCHAFT

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie Bindungen für die Bepflanzungen und für

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen, sowie von Gewässern

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Bäume

Erhaltung

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr.25a BauGB)

Sträucher

Anpflanzen

Bäume

Mit Geh- und Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz

vor schädlichen Umwelteinflüssen im Sinne des Bundesimmissionschutzgesetzes

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

© GeoBasis-DE/M-V 2018
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Teil B - TEXT -

In Ergänzung der Planzeichnung - Teil A - wird folgendes festgesetzt:

1. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

1.1 Innerhalb der privaten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind Stellplätze für z.B. Fahrzeuge,

Fahrzeugaufbauten oder Hänger einschließlich Erschließungswege zulässig soweit sie im Zusammenhang

mit der gewerblichen Nutzung des angrenzenden Industriegebietes stehen.

2. Grünflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15

2.1 Die privaten Grünflächen G 1.1 und G 1.2 sind als Rasenflächen aus dem Bestand zu entwickeln, auf

Dauer zu erhalten und dürfen nicht umgebrochen werden. Ab Ende Mai ist eine zweimalige Mahd pro Jahr

ist zulässig, aber mindestens alle 2 Jahre ist eine Mahd (dann ab Mitte Juli) durchzuführen. Zum Schutz vor

Befahren (auch während der Bauphase) sind mindestens alle 10m Pfosten mit 1m Höhe über Erdboden (in

0,75 cm Entfernung von der Fahrbahnkante) einzubauen und dauerhaft zu erhalten.

2.2 Die privaten Grünflächen G 2.1 und G 2.2 sind als Rasenflächen unter Erhaltung des vorhandenen

Gehölzbestandes, aus dem Bestand zu entwickeln, auf Dauer zu erhalten und dürfen nicht umgebrochen

werden. Ab Ende Mai ist eine zweimalige Mahd pro Jahr ist zulässig, aber mindestens alle 2 Jahre ist eine

Mahd (dann ab Mitte Juli) durchzuführen.

2.3 Die nicht überbauten Verkehrsflächen und sonstigen Grün, und Wallflächen sind landschaftsgärtnerisch

anzulegen und zu erhalten.

3. Zuordnungsfestsetzungen gemäß § 9 Abs. 1a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a und § 9 Abs. 1 Nr. 20

BauGB (zur genauen Bestimmung fehlen noch Zuarbeiten Kleingewässer)

Für den Ausgleich der Eingriffe durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden folgende

Maßnahmen außerhalb des Bebauungsplangebietes zugeordnet:

3.1 In der Gemarkung Lübtheen, Flur 5, Flurstück 112/5 ist in der Fläche mit Anpflanzgebot von Bäumen und

Sträuchern eine zweireihige Hecke (Pflanzen entsprechend Pflanzliste, mit Brachesaum 10 m breit, alle

10m ein Heister zugunsten zweier Sträucher, Pflanzabstand Sträucher 1,50 m, Reihenabstand 1,50 m) zu

pflanzen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Zum Erhalt der Gehölzkante ist der östliche Brachesaum

abschnittsweise mindestens alle 5 Jahre zu mähen. Das Mahdgut ist zu belassen. Düngung/

Bodenhilfsstoffe sind nur in den ersten 5 Jahren zulässig.

3.2 In der Gemarkung Lübtheen, Flur 5, Flurstück 109/6 tlw. ist in der Fläche mit Anpflanzgebot von Bäumen

und Sträuchern eine Reihe Heister (mit Brachesaum 5m Breite, Pflanzen entsprechend Pflanzenliste in

freiem Wechsel, Pflanzabstand 7m) zu pflanzen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Zum Erhalt der

Gehölzkante ist der östliche Brachesaum abschnittsweise mind. alle 5 Jahre zu mähen. Das Mahdgut ist zu

belassen. Düngung / Bodenhilfsstoffe sind nur in den ersten 5 Jahren zulässig.

Pflanzliste Sträucher Qualität: 60/100 cm, 2 x verpflanzt, Verbissschutz ist vorzusehen

Hartriegel Cornus sanguinea

Pfaffenhütchen Euonymus europaeus

Schlehe Prunus spinosa

Holunder Sambucus nigra

Schneeball Viburnum opulus

Pflanzliste Heister Qualität: 100/125 cm, 2 x verpflanzt, Verbissschutz ist vorzusehen

Birke Betula pendula

Eiche Quercus robur

Ahorn Acer campestre

Hainbuche Carpinus betulus

Wildapfel Malus Sylvestris agg.

Wildbirne Pyrus communis syn. Pyraster

3.3 In der Gemarkung Benz-Briest, Flur 2, Teilfläche aus Flurstück 1/1 (285 m² aus 1,1 ha) ist an der nördlichen

Grundstücksgrenze der Melkstand inkl. Platten zurückzubauen, als Dauergrünland aus dem Bestand zu

entwickeln und auf Dauer zu erhalten. Alternativ ist die Fläche als Mähweide mit max. 0,8 GV/ha auf Dauer

zu erhalten.

3.4 Als CEF-Maßnahme (vorgezogene Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahme für die Bebauung der

Flurstücke 108; 109/5) ist die Fläche mit Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft „Grünland“ Gemarkung Probst Jesar, Flur 1, Teilfläche aus Flurstück 109/6 (ca. 4,7

ha) an der östlichen Grundstücksgrenze als Dauergrünland aus dem Bestand zu entwickeln und als

Extensivgrünland auf Dauer zu erhalten. Alternativ ist die Fläche als Mähweide mit max. 0,8 GV/ha auf

Dauer zu erhalten. Zusätzlich sind innerhalb des Flurstücks vier Kleingewässer anzulegen und das Biotop

zu vergrößern. Das Entwicklungskonzept ist bindend (Anlage 9 der Begründung - Amphi Consult Germany,

März 2018). Für die Dauer der Bauzeit ist in Verlängerung der Hecke ein Sichtschutz (z.B. Wildschutzzaun

mit Schilfrohrmatte) vorzuhalten.

3.5 Als CEF-Maßnahme (vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für die Bebauung des Grünlandflurstücks 114/1)

ist die Fläche mit Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

„Grünland“ Gemarkung Lübtheen, Flur 1, Flurstück 120/2 mit einer Teilfläche von 141.113 m² Acker in

Extensivgrünland umzuwandeln, zu mähen und auf Dauer zu erhalten. Das aktuell verfüllte Soll ist wieder

herzustellen. Das Entwicklungskonzept ist bindend (Anlage 9 der Begründung - Amphi Consult Germany,

März 2018). Die über den Bedarf hinaus anrechenbaren Flächenäquivalente der Ausgleichsbewertung

(145.426 FÄ von gesamt 282.226 FÄ) sind für andere Eingriffe der Stadt Lübtheen anrechenbar.

3.6 Als CEF-Maßnahme (vorgezogene Artenschutzmaßnahme für die Bebauung des Grünlandflurstücks 114/1)

ist die Fläche mit Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

„Grünland“ Gemarkung Probst Jesar, Flur 1, Flurstück 127/1 auf einer Teilfläche von 44.529 m² Grünland

das Grünland entsprechend Maßgaben zu vernässen und auf Dauer zu erhalten.

Die Vernässungsmaßnahmen sollen sich v.a. auf den westlichen, etwas tiefer liegenden Teil beschränken,

um weiterhin eine Weidenutzung zu ermöglichen. Es sind eine große flache Senke, mehrere kleine

Grüppenaufweitungen und ein Laichgewässer anzulegen. Außerdem ist der Damm/Fahrweg entlang des

westlichen Grabens im Bereich der verblockten Grüppen zwischen den Beetstrukturen etwas zu erhöhen

um die Fläche leicht zu vernässen. Das Entwicklungskonzept ist bindend (Anlage 9 der Begründung -

Amphi Consult Germany, März 2018). Aufgrund der Lage und Vernässung ist die Durchführung der

Maßnahme um dem Monat September einzuordnen.

3.7 Folgende Maßgaben für die Grünlandansaat sind zu beachten:

 Ansaat von Saatgut einer Mischung in Anlehnung an RMS 7.1.2 oder 8.1 (von kräuterreichen

Regiosaatgutmischungen) mit ca. 10-15 g/m² aus zertifizierten Herkünften des ostdeutsches Tieflandes,

alternativ mittels Heumulchverfahren geeigneter Spenderflächen

 Bewirtschaftung durch zweischürige Mahd unter vollständigem Entfernen des Mahdgutes von der Fläche,

Schnitttermine Mitte Juni und Mitte August mit einem mind. 6 wöchigen Zeitraum zwischen den Schnitten

 Belassen {Überwintern) von überständigen Saumstrukturen auf etwa 20 `% der Fläche und jahresweise

alternierender Zyklus Mahd - Belassen (Überwintern)

 Verbot des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln jeglicher Art

 Verbot von Grünlandumbruch, keine Nach- oder Einsaat außerhalb der grünlandinitiierenden

Maßnahmen

3.8 Mit den Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung an Lübtheener Bach und Nebengewässer WL 541

werden insgesamt Kompensationsflächenäquivalente  in einem Umfang von 965.275 m² erreicht. Der

finanzielle Anteil der Stadt Lübtheen an den Entwicklungsmaßnahmen an den Gewässern beträgt 10 %.

Dementsprechend kann der Stadt Lübtheen ein Anteil von 10 % der ermittelten

Kompensationsflächenäquivalente (= 96.527 m² KFÄ) als Ökokonto angerechnet werden.

4. Maßnahmen zum Bodenschutz gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

4.1 Die Versickerung des anfallenden nicht verunreinigten Oberflächenwassers ist über Versickerungsmulden

innerhalb der Verkehrsfläche zu gewährleisten.

4.2 Zum Schutz der Böden vor Verdichtung im Bereich der Versickerungsmulden sind nur abhebende

Bodenbewegungen zulässig. Die Mitte der Mulden ist mit einem festen Bauschutz (z.B. Pfosten mit

Querriegel) auch in der Phase der Baufeldfreimachung, oder bei Zwischenlagerungen vor Befahren zu

schützen. Querungen sind nur alle 50m in einer Breite von max. 6m und nur während der Bauausführung

zulässig.

Die Versickerungsflächen sind landschaftsgärtnerisch anzulegen und zu erhalten.

5. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

    gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.S.d. BImSchG

5.1 In den Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen entlang der nördlichen

und östlichen Grenze der Teilfläche TG 3 ist ein Erdwall mit folgenden Parametern zu errichten:

Wall Nord:

Länge: 170 m

Höhe: 3 m über Gelände im Anschlussbereich Wall/ hergestellte Verkehrsfläche

Wall Ost:

Länge: 510 m

Höhe: 6 m über Gelände im Anschlussbereich Wall/ hergestellte Verkehrsfläche

5.2 In der Fläche für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen nördlich und östlich des

Gebäudes Geschwister-Scholl-Straße Nr. 18 ist eine Lärmschutzwand mit folgenden Parametern zu

errichten:

Wand Nord:

Länge: 20 m

Höhe: 2 m über Gelände

Ausführung: Schalldämm-Maß: ≥ 24 dB, Nordseite absorbierend

Wand Ost:

Länge: 5 m

Höhe: 2 m über Gelände

6. Örtliche Bauvorschrift gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V

6.1 Das Betriebsgelände ist mit einem durchgehenden Zaun einzufrieden.

6.2 Die Zaunhöhe darf, einschließlich einem bis 30 cm hohen Sockel, 3,00 m nicht übersteigen.

Hinweise

Pflanzmaßnahmen

Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der auf die Rechtskraft des Bebauungsplanes

folgenden herbstlichen Pflanzperiode vorzunehmen.

Folgende Qualitätsvorgaben für die Pflanzung und die Pflege sind bei der Ausführungsplanung zu

übernehmen / zu beachten:

1 Das Pflanzgut der Gehölze muss den BdB-Gütebestimmungen entsprechen.

2 Die Standsicherheit der Bäume ist durch Setzen von drei Baumpfählen je Baum 18/20cmSTU bzw. einem

Baumpfahl 10/12cmSTU je Baum / 1 Schrägpfahl je Heister zu gewährleisten. Die Baumscheibe sollte eine

Größe von einem Quadratmeter haben und mit 5 cm Rindenmulch oder Schreddermaterial abgedeckt

werden.

3 Ein wirksamer Schutz gegen Beschädigung durch Wild- und Nutztiere ist vorzusehen. Bei größeren

Pflanzungen ist dies nur über eine Einzäunung zu erreichen.

4 Die Kompensationspflanzungen sind im Sinne der Fertigstellungspflege und der Entwicklungspflege 3

Jahre zu pflegen, in dieser Zeit ausreichend nach Bedarf zu wässern und dauerhaft zu erhalten. Sollten

Gehölze im Gewährleistungszeitraum absterben, sind sie gleichwertig zu ersetzen und die Gewährleistung

verlängert sich entsprechend

Artenschutz

1 Aus artenschutzrechtlichen Gründen ist eine Rodung von Gehölzbeständen nur im Zeitraum vom 1.Oktober

bis zum 28. Februar statthaft.

2 Zur Minimierung von Beeinträchtigungen von Tierarten ist eine Baufeldfreimachung im Zeitraum vom 01.03

bis 01.09 nicht zulässig.

3 Die im Artenschutzbeitrag zur 2. Änderung und Ergänzung des B-Plans Nr. 8 (WLW

LANDSCHAFTSARCHITEKTEN + BIOLOGEN, Februar 2018) enthaltenen Auflagen der Maßnahmeblätter

sind umzusetzende Vorhaben und verbindliche Bestandteile des Bebauungsplanes.

Bodenschutz

1 Das Vorhaben ist so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Grundwasser durch

Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu besorgen sind. Bei auftretenden

Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der Schaden sofort zu beseitigen.

2 Die untere Bodenschutzbehörde (uBb) des Landkreises Ludwigslust-Parchim ist unverzüglich über die

Havarie und die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren.

3 Ergeben sich während der Erdarbeiten konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche

Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, sind unverzüglich die Arbeiten einzustellen und die uBb zu

informieren, um die weiteren Verfahrensschritte abzustimmen.

4 Falls Fremdboden/Recyclingmaterial unter der durchwurzelbaren Bodenschicht eingebaut wird, ist

nachweislich geeignetes Material unter Beachtung der LAGA

 Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfällen- Technische Regeln

(LAGA nach derzeitigem Stand) zu verwenden. Die Anforderungen hinsichtlich der Herstellung einer

durchwurzelbaren Bodenschicht sind im Bodenschutzgesetz/Bodenschutzverordnung geregelt und

entsprechend einzuhalten.

5 Die Antragsunterlagen müssen eine fachlich nachvollziehbare Auseinandersetzung mit den Eingriffen in die

Böden und den daraus abgeleiteten, auf bodenschutzfachlich beruhenden Beurteilungen, erkennen lassen.

Es ist die Verwendung des BVB-Merkblattes Band 2 - Bodenkundliche Baubegleitung BBB, Leitfaden für

die Praxis (Bundesverband Boden) zu empfehlen.

6 Zur Vermeidung von Bodenkontaminationen ist ein Havarieplan auszuarbeiten.

örtlicher Höhenbezugspunkt
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Satzung der Stadt Lübtheen über die 1. Änderung und Ergänzung

Bebauungsplan Nr. 8 für das Gebiet "Betriebserweiterung der Firma Brüggen - Fahrzeugwerk & Service GmbH"

für das Gebiet der Gemarkungen Probst Jesar,  Flur 1, Flurstücke 104/3, 104/4 und 104/5 und Lübtheen, Flur 5, Flurstück 11 teilweise
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Gebietscharakter

Teilgebiet

Grundflächenzahl

Bauweise

Geschossigkeit

Kartengrundlage:

Maßstab:    1 : 1000

Rechtskraft:

genehmigungsfähige Planfassung:

Entwurf:

Vorentwurf:

Datum:Planungsstand

Auftragnehmer:

Textliche Hinweise:

1. Verhalten bei auffälligen Bodenverfärbungen bzw. bei Funden

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen

entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 06.01.1998 (GVOBl. S.12/GS M-V Gl Nr. 114.2, ber. In

GVOBl. S.247) geändert durch Art. 4 LNatG M-V u. z. Änd. And. Rechts-

vorschr. V. 21.07.1998 (GOVBl. S. 647) die zuständige untere Denkmal-

schutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis

zum Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamtes für Bodendenkmalpflege

oder dessen Vertreter in unverändertem  Zustand  zu erhalten.

Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grund-

eigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die

Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

2. Anzeige des Baubeginns bei Erdarbeiten

Der Beginn der Erdarbeiten ist der  unteren Denkmalschutzbehörde  und dem

Landesamt für Bodendenkmalpflege spätestens vier Wochen vor Termin

schriftlich und unverbindlich mitzuteilen, um zu gewährleisten, dass Mitar-

beiter oder Beauftragte des Landesamtes für Bodendenkmalpflege bei den

Erdarbeiten zugegen sein können und eventuell auftretende Funde gemäß

§ 11 DSchG M-V unverzüglich bergen  und dokumentieren. Dadurch werden

Verzögerungen der Baumaßnahmen vermieden (vgl. § 11 3 DSchG M-V).

Vermessung Ing. Büro Rauchenberger GmbH vom 05.04.2006,

ergänzt durch ALK vom 03.02.2006

PLANZEICHENERKLÄRUNG

FESTSETZUNGEN

Teil B - TEXT -

In Ergänzung der Planzeichnung - Teil A - wird folgendes festgesetzt:

1. Bauliche Nutzung

1.1 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind die nach § 9 Abs. 2 BauNVO im Industriegebiet allge-

mein zulässigen Tankstellen ausgeschlossen.

1.2 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 Bau NVO sind die im Industriegebiet nach § 9 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise

zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

ausgeschlossen.

1.3 Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO ist im Teilgebiet 2 eine max.

Traufhöhe von 10,00 m, bezogen auf die Oberkante des Fußbodens (16,02 m über HN) der neu

errichteten Halle auf dem vorhandenen Betriebsgelände, zulässig. Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO können

aus betriebstechnischen Erfordernissen höhere Anlagenteile, wie Schornsteine u.ä. ausnahmsweise die

max. zulässige Traufhöhe überschreiten.

1.4 Gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO wird im Industriegebiet für die abweichende Bauweise die Baukörperlänge

im Teilgebiet 2 auf 100 m begrenzt.

1.5 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB ist das anfallende Niederschlagswasser der befestigten Oberflächen in

das angrenzende Regenrückhaltebecken einzuleiten.

1.6 Gemäß § 8 Abs. 2 dient die Ergänzungsfläche 2 ausschließlich der Unterbringung von

Betriebsparkplätzen, als Hängerabstellplatz und einer Versickerungsfläche.

2. Naturschutzbezogene Festsetzungen gemäß §1a BauGB

in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 9 (1a) BauGB

2.1 Die private Grünfläche P 4 entfällt. Die Fläche wird als Änderungsfläche 1 dem Teilgebiet 1 als

Industriefläche zugeordnet.

2.2 In der privaten Grünfläche P RRB sind die Grünflächen des Regenrückhaltebeckens (RRB) als zum im

Bestand zu erhalten festgesetzt (siehe auch Hinweis 1).

2.3 In der öffentlichen Grünfläche Ö1 sind der Seegraben, der Unterhaltungsstreifen und die Birkenreihe an

der östlichen Flurstücksgrenze als zum im Bestand zu erhalten festgesetzt (siehe auch Hinweis 1).

2.4 Für die Rodung der beiden geschützten Weiden sind in der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 3 St.

einheimische Laubbäume in der Qualität Hst. 2x verpflanzt STU 14-16 cm, norddeutscher Provinzyens

zu pflanzen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten.

3. Zuordnungsfestsetzung für den Ausgleich nach §1a Abs. 3 BauGB

    gemäß § 9 Abs. 1a BauGB

Für den Ausgleich der Eingriffe durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden folgende

Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches zugeordnet:

3.1 Aus dem B-Plan Nr. 8 “Betriebserweiterung der Firma BRÜGGEN Komponenten GmbH“ Stand Februar

2007 stehen entsprechend der Änderung vom September 2012 aus der als Ersatzmaßnahme in der

Gemeinde Brüsewitz, Gemarkung Herren Steinfeld (130 627), in der Flur 1, das Flurstück 11/1 mit 3,86

ha bestimmten Erstaufforstung mit 63.360 FÄ noch 6.002 FÄ zur Verfügung. Diese Punkte werden der 1.

Änderung zugeordnet.

3.2 Als Ersatzmaßnahme wird weiterhin die Neuanlage einer Strauchhecke mit Überhältern - Nr. I/19 (am

Lübtheener Bach) entsprechend Pflege und Entwicklungsplan "Lübtheener Heckenlandschaft" bestimmt.

(vierreihig, 430 m breit, 10 m lang, Pflanz und Reihenabstand 1,5 m)

3.3 Geplant sind weitere Maßnahmen aus dem Heckenprogramm der Stadt (ca. 410 m bei 10 m Breite) oder

Maßnahmen des geplanten Ausgleichskontos der Verbesserung der Fliessgewässerstruktur des

Lübtheener Bachs

4. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

   gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.S.d. BImSchG

4.1. Innerhalb des Teilgebietes 2 sind Vorhaben (Anlagen und Betriebe) zulässig, deren Geräusche die

festgeschriebenen Emissionskontingente LEK weder tags (06.00 - 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 06.00

Uhr) überschreiten.

Zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen sind die Schallemissionen im Plangebiet so zu

begrenzen, dass die oben ausgewiesenen Emissionskontingente pro Fläche nicht überschritten werden.

Ein geplanter Betrieb muss das Einhalten der Emissionskontingente nachweisen.

Die Einhaltung der Emissionskontingente ist nachgewiesen, wenn die Immissionskontingente an den

Immissionsorten, die aus den jeweiligen Emissionskontingenten für die Teilfläche ermittelt wurden, von

den tatsächlichen Immissionen des geplanten Betriebes, ermittelt nach TA Lärm und unter

Berücksichtigung der tatsächlichen Ausbreitungsbedingungen zum Zeitpunkt der Genehmigung,

eingehalten werden.

Die Schallausbreitungsberechnungen zur Ermittlung der Immissionskontingente sind zwingend nach DIN

ISO 9613 ohne Berücksichtigung der Boden-Meteorologiedämpfung,  des Raumwinkelmaßes K0 und von

Cmet vorzunehmen. Die Berechnungen sind für eine Emissionsorthöhe von 1 m und bei freier

Schallausbreitung durchzuführen.

4.2 Es sind auch solche Anlagen zulässig, deren Immissionsanteil an maßgebenden Immissionsorten als

nicht relevant im Sinne der DIN 45691 ist. Das ist dann der Fall, wenn der Immissionsanteil der Anlage

den geltenden Richtwert am maßgeblichen Immissionsort um 15 dB(A) unterschreitet.

4.3. Innerhalb der gekennzeichneten Flächen A und B für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz

vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind je eine Lärmschutzwand mit folgenden Parametern zu

errichten:

Lärmschutzwand A: entlang der Westgrenze des Parkplatzes

Länge: 46 m

Höhe: 4,5 m über Geländeniveau Parkplatz

Ausführung: beidseitig absorbierend

Lärmschutzwand B: entlang der Nordgrenze des Parkplatzes und des

Hängerabstellplatzes

Länge: 120 m

Höhe: 6 m über Geländeniveau Parkplatz

Ausführung: beidseitig absorbierend

Hinweis:

Die in der Festsetzung unter Punkt 4 aufgeführten Rechtsnormen DIN ISO 9613, DIN 45691 und TA sind

auszugsweise als Anlage der Schalltechnischen Untersuchung zur 1. Änderung und Ergänzung des B-Planes

Nr. 8 der Stadt Lübtheen vom 16.01.2014 (siehe Anlage Auslegungsexemplar nach § 3 Abs. 2 BauGB)

beigefügt.

5. Gestaltung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V

    Örtliche Bauvorschrift für das Bebauungsplangebiet

5.1 Das Betriebsgelände ist mit einem durchgehenden Zaun auf der Grundstücksgrenze einzufrieden.

5.2 Die Zaunhöhe darf, einschließlich einem bis 30 cm hohen Sockel, 3,00 m nicht übersteigen.

Sonstige Hinweise:

1. Die in der E/A- Bilanzierung zum Bauantrag des RRB festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen sind

vollinhaltlich umzusetzen (Vorraussetzung für den festgesetzten Bestandserhalt).

2. Aus artenschutzrechtlichen Gründen ist eine Rodung von Gehölzbeständen nicht im Zeitraum vom

1.März bis zum 30. September statthaft. (§ 39 BNatSchG).

3. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind bei Bauarbeiten die anerkannten Bestimmungen und der

Stand der Technik zum Baumschutz auf Baustellen zu berücksichtigen. Im Kronentraufebereich zu

erhaltender bzw. der als Ausgleich festgesetzten Bäume sind alle Maßnahmen zu unterlassen, die zu

einer Entfernung, Schädigung oder Veränderung der typischen Erscheinungsform der Bäume und ihrer

Wurzeln (insbesondere durch Bodenabtrag, Ausschachtungen, Bodenauftrag, Bodenverdichtung,

Bodenversiegelung oder unsachgemäßen Umgang mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln) führen

können.

4. Das Verfahren und die Höhe der Ersatzpflanzung bei Gehölzrodungen richtet sich nach dem §18

NatSchAG M-V. Nach Rechtskraft der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes richtet sich

das Verfahren und die Höhe der Ersatzpflanzungen bei Gehölzrodungen nach der Baumschutzsatzung

der Stadt Lübtheen.

5. Die Stadt Lübtheen überträgt die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen entsprechend dem

städtebaulichen Vertrag dem Grundstückseigentümer. Die Ermittlungsgrundlagen sind in der

Begründung zur 1. Änderung und Ergänzung des B-Planes dargelegt. Die Durchführung der

Maßnahmen wird spätestens in der Pflanz- und Vegetationsperiode vorgenommen, die auf die Abnahme

der Bäume bzw. den Beginn der Bautätigkeit des Teilgebietes folgt.

Fax.        0385/ 489759809

Telefon   0385/ 489759802

19057  Schwerin ,Ziegeleiweg 3

e-mail:     f.ortelt@buero-sul.de

Zeichner:

Fax.        0385/ 489759809

19057  Schwerin ,Ziegeleiweg 3

e-mail:     s.wilke@buero-sul.de

Telefon   0385/ 489759801

Auftragnehmer:
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TEIL A - PLANZEICHNUNG

LÜBTHEEN

Übersichtsplan
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a

Industriegebiet

(§9 BauNVO)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Stellplatzfläche/Betriebsparkplatz

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

ART  DER  BAULICHEN  NUTZUNG

(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §1-11 BauNVO)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §22 und 23 BauNVO)

VERKEHRSFLÄCHEN (§9

Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen  Bepflanzungen sowie von Gewässern

(§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

GRÜNFLÄCHEN

(§9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen

Öffentliche Grünfläche

PLANUNGEN,  NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN

UND FLÄCHEN  FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ,  ZUR

PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND

LANDSCHAFT

(§9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Bäume

Erhaltung:

WASSERFLÄCHEN

(§9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

RRB Regenrückhaltebecken

private Erschließungsstraße

Bäume

Anpflanzen:

Ö1

Versickerungsfläche

St

Straßenbegrenzungslinie

5,00m

104

5

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Be-

bauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauGB)

Flurstücksnummer

Bemaßung

SONSTIGE PLANZEICHEN

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

vorhandene Flurstücksgrenze

Teilgebiet / NummerTG 2

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende

Flächen

(§9 Abs. 21 BauGB)

Landschaftsschutzgebiet "Mecklenburgisches Elbetal"

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

(§9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdische Leitung

Höhe über HN

Bezugspunkt

Sektoren A-D

A

IP

Ergänzung der Grenze des räumlichen

Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Änderungsflächen

wegfallende Flächen

Teilfläche Größe

Zulässiger IFSP   [dB(A)/m²]

Tag

Nacht

TG 2 20.784 m² 65 48

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB vom ..................... . Die ortsübliche

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am .....................

erfolgt.

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist

gemäß § 17 Abs. 1 des LPlG M-V beteiligt worden

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB

ist durch öffentliche Auslegung in der Zeit vom ..................... bis zum

..................... und vom ..................... bis zum ..................... im Rathaus

der Stadt Lübtheen, Salzstraße 17, 19249 Lübtheen, Bauamt,  während

der Dienststunden des Bauamtes erfolgt.

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sind frühzeitig mit

Schreiben vom ..................... zur Stellungnahme auch im Hinblick auf

den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert worden.

5. Die Stadtvertretung hat am ..................... beschlossen, den Entwurf der

1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes mit Begründung

sowie mit den Umweltinformationen und den wesentlichen umwelt-

bezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlichen

auszulegen.

6. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom

..................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Dabei wurden sie über die öffentliche Auslegung informiert.

7. Der der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes, bestehend

aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), der Begründung,

den Umweltinformationen und den wesentlichen bereits vorliegenden

umweltbezogenen Stellungnahmen, haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in

der Zeit vom ..................... bis ..................... während der

Dienststunden:

Mo 09:00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15:00 Uhr

Di 09:00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18:00 Uhr

Mi 09:00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15:00 Uhr

Do 09:00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17:00 Uhr

Fr 09:00 - 12.00 Uhr

im Rathaus der Stadt Lübtheen, Salzstraße 17, 19249 Lübtheen,

Bauamt, Zimmer ...  öffentlich ausgelegen:

Die öffentliche Auslegung ist im Elbe-Express am ..................... mit

folgenden Hinweisen ortsüblich bekannt gemacht worden:

- dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann

schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können,

- dass näher bezeichnete Arten umweltbezogener Informationen

verfügbar sind und

- dass nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen

unberücksichtigt bleiben können.

Lübtheen,....................

................................................................................................................

Siegelabdruck Die Bürgermeisterin

8. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom

..................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Dabei wurden sie über die öffentliche Auslegung informiert.

9. Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen

der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und 2, § 4

Abs.1und 2 BauGB am ..................... und ..................... geprüft. Das

Ergebnis ist mitgeteilt worden.

10. Die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes, bestehend aus

der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am

.................... von der Stadtvertretung als Satzung  beschlossen.  Die

Begründung einschließlich des Umweltberichtes wurden mit  Beschluss

vom gleichen Datum gebilligt.

Lübtheen,....................

................................................................................................................

Siegelabdruck Die Bürgermeisterin

11. Der katastermäßige Bestand am ..................... wird als richtig

dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der

Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da

die rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1: ............. vorliegt.

Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

Ludwigslust,....................

................................................................................................................

Siegelabdruck öffentlich bestellter Vermesser

12. Die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes, bestehend aus

der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der beigefügten

Begründung und dem Umweltbericht, wird hiermit ausgefertigt.

13. Die Stelle, bei der die Satzung auf Dauer während der Dienststunden

von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft

zu erhalten ist, sind gemäß Hauptsatzung im Elbe-Express am

..................... bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf

die Geltendmachung  der Verletzung von Verfahrens-  und

Formverstößen und von Mängeln der Abwägung sowie auf

Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB und § 5 Kommunalverfassung M-V)

und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen von

Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung ist mit Ablauf des ..................... in Kraft getreten.

Lübtheen,....................

................................................................................................................

Siegelabdruck Die Bürgermeisterin

überarbeiteter Vorentwurf: Januar 2014

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen

im Sinne des Bundesimmissionschutzgesetzes

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Mit Kennzeichnung der Lärmschutzwand

Satzung der Stadt Lübtheen über die 1. Änderung und Ergänzung

Bebauungsplan Nr. 8 für das Gebiet "Betriebserweiterung der

Firma Brüggen - Fahrzeugwerk & Service GmbH"

für das Gebiet der Gemarkungen Probst Jesar, Flur 1, Flurstücke 

104

3

, 

104

4

, 

104

5

  und Lübtheen, Flur 5, Flurstück 11 teilweise

LUDWIGSLUST

HAGENOW

Präambel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

23. September 2004 (BGBl. S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes  vom  11. Juni

2013 (BGBl. I S. 1548) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom ......................

folgende Satzung über die 
1. Änderung und Ergänzung Bebauungsplan Nr. 8 für das Gebiet

"Betriebserweiterung der Firma Brüggen - Fahrzeugwerk & Service GmbH", bestehend aus der

Planzeichnung (Teil A) und dem Text  (Teil B), erlassen.

Lübtheen, .........................................................

Die Bürgermeisterin   ........................................................

Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom

23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des BauGB vom 11. Juni 2013

(BGBl. I S. 1548), die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des

Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 I

S. 58), geändert durch Artikel 2 des BauGB vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).

VERVIELFÄLTIGUNGSGENEHMIGUNG
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